
Kirchenstraße – Tempo 30 ab Kreuzung

BA-Antrag-Nr. 20-26 / B 00960 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 5 des Stadtbezirkes Au-Haidhausen vom 21.10.2020

Antwortschreiben des KVR vom 17.11.2020;

Ihr neuerliches Schreiben vom 15.12.2021

Sehr geehrter Herr Spengler,

wir kommen zurück auf Ihr Schreiben vom 15.12.2020. Mit diesem Schreiben bitten Sie die 
Verwaltung erneut zu prüfen, ob die Tempo 30-Beschilderung in der Kirchenstraße durch 
Versetzung näher an den Haidenauplatz herangerückt werden kann.

Wir haben Ihr Schreiben zum Anlass genommen, die Situation nochmals zu überprüfen.

Unverändert kommen wir jedoch zum Schluss, dass das betreffende Schild (Zitat aus dem 
Antwortschreiben vom 17.11.2020): „ortsspezifisch optimal und gut sichtbar“ aufgestellt ist.

Für die Versetzung des Schildes liegen keine für das Mobilitätsreferat nachvollziehbaren 
Gründe vor.

Mit freundlichen Grüßen

II. an KVR HA I/331 SGL Herrn Sigl
mit der Bitte um Mitzeichnung und Austrag in der Masterliste

Datum
18.02.2021

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen

          
An den
Bezirksausschuss des 5. Stadtbezirkes
Au-Haidhausen
z. Hd. des Vorsitzenden Herrn Jörg Spengler
über 
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III. Abdruck von I. und II.
an das Direktorium HA II/BA, BA-Geschäftsstelle Ost (per E-Mail)
mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung in eigener Zuständigkeit

an MOR GL 2, Beschlusswesen für BA-Angelegenheiten (per E-Mail)
mit der Bitte um weitere Veranlassung im RIS

IV. an KVR III/1011

 zum Akt-Str.: Kirchenstraße

V.  WV.: GB 2 – 2.1.1

gez.

MOR GB 2-2.1.1


